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„Die skizzierten Reformen im Bereich der Immobilienbesteuerung könnten die Vermö-

gens- und Einkommensungleichheit reduzieren, da Immobilien praktisch ausschließlich 

von den oberen 50 Prozent der Vermögensverteilung gehalten werden. Vor allem 

Hochvermögende profitieren bisher von Steuerprivilegien für Immobilien. Es ist nicht 

sachgerecht, diese Gruppe steuerlich besserzustellen.“ — Stefan Bach —

Immobilien werden in Deutschland eher gering besteuert, beispielsweise über die Grundsteuer – Reform könnte 
Effizienz des Steuersystems und Aufkommen erhöhen
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AUF EINEN BLICK

Reform der Immobilienbesteuerung: Bodenwerte 
belasten und Privilegien streichen
Von Stefan Bach und Sebastian Eichfelder

•	 Bericht beschreibt Status quo der Immobilienbeteuerung in Deutschland und skizziert 
Reformvorschläge

•	 Grundsteuer: Wertbezogene Besteuerung stärken und Aufkommen längerfristig verdoppeln

•	 Ertragsteuern: Veräußerungsgewinne erfassen und Steuergestaltungen, etwa durch Immobilien-
GmbHs, begrenzen

•	 Erbschaftsteuer: Wohnungsunternehmen nicht länger begünstigen

•	 Grunderwerbsteuer: „Share Deals“ und ähnliche steuerliche Gestaltungen deutlich einschränken, 
aber Ersterwerbe von Wohneigentum begünstigen

•	 Steueraufkommen ließe sich unter dem Strich um jährlich 27 Milliarden Euro erhöhen

DATEN

Die Wertschöpfung der Immobilienwirtschaft in 
Deutschland entspricht derzeit  

etwa zehn Prozent  
des Bruttoinlandsprodukts.
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ABSTRACT

Immobilien werden in Deutschland vergleichsweise gering 

besteuert. Vor allem Wohlhabende profitieren von zahlrei-

chen Steuerprivilegien. Dieser Bericht beschreibt den Status 

quo der Immobilienbesteuerung in Deutschland und skiz-

ziert Reformvorschläge, die das Steueraufkommen und die 

Effizienz des Steuersystems erhöhen sowie die Vermögens- 

und Einkommensungleichheit reduzieren könnten. Bei der 

Grundsteuer sollte die wertbezogene Besteuerung gestärkt 

und das Aufkommen längerfristig verdoppelt werden. Bei den 

Ertragsteuern sollten alle Veräußerungsgewinne erfasst und 

Gestaltungen, insbesondere durch die Nutzung von Immobili-

en-GmbHs, begrenzt werden. Bei der Erbschaftsteuer wäre es 

ratsam, Wohnungsunternehmen nicht mehr zu begünstigen. 

Bei der Grunderwerbsteuer sollten „Share Deals“ und ähnliche 

Gestaltungen deutlich eingeschränkt werden, gegebenenfalls 

könnte man Ersterwerbe von Wohneigentum begünstigen. 

Unter dem Strich ließe sich das Steueraufkommen um rund 

27 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen – das entspricht 0,7 Pro-

zent des Bruttoinlandsprodukts. Das Geld könnte unter ande-

rem verwendet werden, um die Steuerbelastung von Erwerbs

einkommen zu reduzieren, insbesondere für Haushalte der 

Mittelschicht.

Im internationalen Vergleich belastet Deutschland mittlere 
und höhere Arbeitseinkommen stark mit Sozialbeiträgen 
und Einkommensteuer.1 Bei hohen Einkommen, Vermögens­
einkommen und Vermögen wurden hingegen die Steuer­
belastungen in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblich 
gesenkt. Bei den Steuern auf Vermögen und Vermögenszu­
wächse kann Deutschland sogar als Steueroase bezeichnet 
werden. Die Grundsteuer ist sehr niedrig und die Vermögen­
steuer wird seit 1997 nicht mehr erhoben. Das Aufkommen 
der Erbschaftsteuer ist gering, zudem gibt es bei hohen Erb­
schaften zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und Schlupflö­
cher. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind häu­
fig steuerlich privilegiert oder ganz steuerfrei.

Die Debatten um eine stärkere steuerliche Beteiligung hoher 
Einkommen und Vermögen konzentrieren sich zumeist auf 
die Spitzensteuersätze der Einkommensteuer, die Steuerbelas­
tung von Unternehmen, die Wiedererhebung der Vermögen­
steuer oder eine Erhöhung der Erbschaftsteuer.2 Dabei wird 
meist vernachlässigt, dass bei der Besteuerung von Immobi­
lien erhebliche steuerliche Privilegien existieren, von denen 
insbesondere die obersten Schichten der Einkommens- und 
Vermögensverteilung profitieren.3 So wurden die Immobili­
enwerte bei der Grundsteuer seit Jahrzehnten nicht erneuert. 
Die Grunderwerbsteuer weist zahlreiche Schlupflöcher auf, 
vor allem für Übertragungen von Grundstücksgesellschaften 
(„Share Deals“). Bei der Einkommensteuer sind Veräußerungs­
gewinne im Privatvermögen spätestens nach zehn Jahren Hal­
tedauer steuerfrei, während Anschaffungskosten und Erhal­
tungsaufwand bei Mietimmobilien steuerwirksam geltend 
gemacht werden können. Beim Einsatz von Objektgesellschaf­
ten kann die Steuer auf Mieterträge auf 15,8 Prozent begrenzt 
und eine Steuer auf Veräußerungsgewinne selbst beim Unter­
schreiten der Zehnjahresfrist weitgehend vermieden werden.

1	 OECD (2021): Taxing Wages 2021 (online verfügbar; abgerufen am 23. Juni 2021. Dies gilt auch 

für alle anderen Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2	 Vgl. etwa Stefan Bach (2020): Steuersenkungen: untere und mittlere Einkommen entlasten!. 

Wirtschaftsdienst, 100(3), 170ff. (online verfügbar); Clemens Fuest und Andreas Peichl (2020): Acht 

Elemente einer grundlegenden Reform des Steuer- und Transfersystems. Wirtschaftsdienst, 100(3), 

162ff. (online verfügbar); Sebastian Eichfelder (2018): Braucht Deutschland eine neue Unterneh-

mensteuerreform?. Deutsches Steuerrecht, 56(45), 2397ff.

3	 Christoph Trautvetter (2020): Immobilienmärkte (be-)steuern. Info Steuergerechtigkeit #19, 

November 2020 (online verfügbar).

Reform der Immobilienbesteuerung: 
Bodenwerte belasten und Privilegien 
streichen
Von Stefan Bach und Sebastian Eichfelder
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Immobilien und vor allem das zugrundeliegende Bauland 
sind knappe Produktionsfaktoren, die nicht beliebig ver­
mehrt werden können. Stadtentwicklung und Siedlungs­
politik begrenzen die Flächennutzung ebenso wie der 
Umwelt- und Klimaschutz oder die Bestandsinteressen 
von AnwohnerInnen und anderen „Insidern“ („NIMBY“). 
Hohe Baustandards, Angebotsrestriktionen (etwa bei der 
Ausweisung von Bauland), Zuzug, das Wachstum von attrak­
tiven Ballungsräumen (etwa Berlin) sowie die niedrigen 
Zinsen haben zu einem starken Anstieg der Immobilien­
preise geführt. Die daraus resultierenden Gewinne kom­
men zumeist den Wohlhabenden zugute und werden nur 
moderat oder gar nicht besteuert. Da vermögende Schich­
ten dazu neigen, ihre Überschüsse zu reinvestieren, steigt 
die Nachfrage nach Immobilien und es entsteht ein Verdrän­
gungswettbewerb, bei dem „ärmere“ Gruppen nicht mehr 
mithalten können.

Bodenwertsteigerungen und relativ risikoarme Renditen 
ohne größere wirtschaftliche Aktivitäten bedeuten soge­
nannte ökonomische „Renten“. Die ökonomische Theorie 
lehrt, dass man solche „Renten“ hoch besteuern kann, ohne 
dass dadurch Effizienznachteile entstehen. Unter meritokra­
tischen Gesichtspunkten gilt das als gerecht, da diese Ein­
kommen zufällig oder spekulativ entstanden sind und keine 
produktiven Leistungen dafür erbracht wurden. Immobilien 
können der Besteuerung auch nicht durch Verlagerung ins 
Ausland ausweichen. Steuern auf die „Bodenrente“ sind 
daher eine klassische Idee der Steuerpolitik. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich insbesondere die Frage, ob Deutsch­
land als Wirtschafts- und Technologiestandort gut beraten 
ist, gerade Investitionen in den Immobilienbereich zu för­
dern, während Erwerbseinkommen sowie riskante Investiti­
onen mit großen Wachstumspotenzialen hoch belastet wer­
den, etwa bei der Digitalisierung oder auf anderen innova­
tiven Märkten.

Steueraufkommen: Stagnierende Grundsteuer, 
boomende Grunderwerbsteuer, zurückgehende 
Verluste bei den Ertragsteuern

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Immobilienwirt­
schaft und deren Besteuerung sowie die Privilegierung bei 
der Ertragsbesteuerung verdeutlichen Zeitreihen auf Grund­
lage der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
und der Steuerstatistiken (Abbildung 1). Der Anteil der Brut­
towertschöpfung der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist bis Ende der 1990er Jahre 
auf etwa zehn Prozent gestiegen und bewegt sich seither 
auf diesem Niveau. Die Bedeutung des Grundsteuerauf­
kommens sank im Verhältnis zur Bruttowertschöpfung der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft seit den 1970er Jah­
ren, während sich das Aufkommen der Grunderwerbsteuer 
seit Ende der 1990er Jahre und vor allem in den vergange­
nen zehn Jahren kräftig erhöht hat.

Bei den Ertragsteuern werden die steuerpflichtigen Ein­
künfte aus Immobilien dargestellt, die in der Einkommen- 
und Körperschaftsteuerstatistik separat nach positiven und 

negativen Einkünften (Verluste) aufbereitet werden. Dabei 
fällt auf, dass in der Vergangenheit die Immobilienbranche 
erhebliche steuerliche Verluste generiert hat, die die positi­
ven steuerlichen Einkünfte um mehr als das Doppelte über­
stiegen und damit zu Steuerersparnissen geführt haben. 
Dies deutet auf erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten hin, 
da Immobilien rasch abgeschrieben werden konnten (durch 
degressive Abschreibungen oder Sonderabschreibungen vor 

Abbildung 1

Bruttowertschöpfung und Steueraufkommen der 
Immobilienwirtschaft seit 1970
In Prozent des BIP bzw. in Prozent der Bruttowertschöpfung
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Anmerkung: Die Einkommensteuerstatistik wurde bis 2001 in einem dreijährigen Rhythmus erhoben. Bei der Körper-
schafsteuerstatistik war das bis 2016 der Fall.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Lohn- und Einkommensteuerstatistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(VGR).

© DIW Berlin 2021

Das Grundsteueraufkommen hat seit den 1970er Jahren an Bedeutung verloren, das 
Grunderwerbsteueraufkommen ist im vergangenen Jahrzehnt deutlich gestiegen.
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allem in den 1990er Jahren) und Veräußerungsgewinne im 
Privatvermögen nach Ablauf der Spekulationsfrist steuer­
frei blieben. Dies schafft einen starken Anreiz, Immobilien 
sobald möglich steuerfrei zu veräußern, wobei die Erwer­
berInnen dann die Anschaffungskosten inklusive Wertstei­
gerung wiederum steuerlich geltend machen können. Fak­
tisch können also Investitionen in Immobilien mehrfach 
steuerlich geltend gemacht werden, während Wertsteige­
rungen steuerfrei sind.

Durch die Reduzierung der Abschreibungsmöglichkeiten, 
die Verlängerung der Spekulationsfristen und Einschrän­
kungen der Verlustverrechnung sind diese Gestaltungsmög­
lichkeiten zwar reduziert, aber nicht abgeschafft worden. 
Bis in die jüngere Vergangenheit (2016) summieren sich 
die Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Einkom­
mensteuer und Körperschaftsteuer auf elf Milliarden Euro 
im Jahr.4

Wege zu einer effektiveren und gleichmäßigeren 
Besteuerung von Immobilien

Grundsteuer: Immobilienwerte besteuern

Die Grundsteuerbelastungen betragen in vielen Ländern 
ein Mehrfaches des deutschen Niveaus (Abbildung 2). In 
Großbritannien, Kanada, den USA oder anderen angelsäch­
sischen Ländern zahlt man in guten Lagen für Eigenheime 
schnell 2 000 Euro und mehr im Jahr. Auch in europäischen 
Nachbarländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Dänemark 
oder Polen liegen die Grundsteuern über dem OECD-Durch­
schnitt.5 Dagegen kostet in Deutschland ein Eigenheim oder 
eine Eigentumswohnung selbst in Ballungsräumen zumeist 
nur 200 bis 400 Euro Grundsteuer im Jahr.

Bei der Grundsteuer wurden bisher uralte Immobilienwerte 
zugrunde gelegt, die seit Jahrzehnten nicht erneuert wur­
den – in den alten Ländern aus dem Jahr 1964, in den neuen 
Ländern aus dem Jahr 1935 (die nur grob auf die Wertver­
hältnisse von 1964 hochgerechnet werden). Nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts6 müssen die Besteuerungs­
grundlagen der Grundsteuer bis 2025 neu geregelt und dann 
regelmäßig aktualisiert werden. Mit der Grundsteuerreform 
2019 haben die Länder die Möglichkeit bekommen, von den 
neuen bundesgesetzlichen Regelugen abzuweichen und eine 
eigene Grundsteuer zu erheben.

Das neue Grundsteuermodell des Bundes bewertet Woh­
nimmobilien mit einem stark vereinfachten Ertragswert­
verfahren. Für die Bodenwerte der Objekte werden die tat­
sächlichen Bodenrichtwerte7 verwendet, die Gebäudewerte 
werden pauschaliert anhand der Durchschnittsmiete der 
Gemeinde ermittelt. Für Betriebsgrundstücke gilt ein ver­
einfachtes Sachwertverfahren. Dieses „Bundesmodell“ 

4	 Dabei sind Verrechnungen von Verlusten innerhalb der positiven Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung (zum Beispiel aus mehreren Immobilien) noch nicht berücksichtigt.

5	 Vgl. dazu OECD (2020): Revenue Statistics 2020 (online verfügbar); OECD (2016): Fiscal Federa-

lism 2016. Making Decentralisation Work (online verfügbar). In diesen Ländern werden allerdings 

mit der Grundsteuer häufig auch öffentliche Leistungen wie Wasserversorgung, Abwasser- und 

Abfallentsorgung oder Schulen finanziert. Dagegen wird in Deutschland allein an Gebühren für 

Wasser, Abwasser und Abfall häufig mehr als das Doppelte gezahlt als für die Grundsteuer – die-

se Gebühren werden pauschal je Person oder Haushalt erhoben, wirken also wie eine Flat- bezie-

hungsweise Poll-Tax regressiv bezogen auf das Haushaltseinkommen.

6	 Urteil vom 10. April 2018, 1 BvL 11/14 (online verfügbar).

7	 Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für den Boden, die von den kommuna-

len Gutachterausschüssen für Grundstückswerte auf Grundlage der amtlichen Kaufpreissammlun-

gen ermittelt werden (§ 196 BauGB).

Abbildung 2

Aufkommen vermögensbezogener Steuern in OECD-Ländern in 
den Jahren 2017 bis 2019
Anteil am Bruttoinlandsprodukt in Prozent
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Das Grundsteueraufkommen liegt in vielen Ländern um ein Vielfaches höher als in 
Deutschland.

https://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-2522770x.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-federalism-2016_9789264254053-en
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.html
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wird voraussichtlich in den meisten Ländern angewen­
det.8 Niedersachsen, Hamburg und Hessen planen ein 
„Flächen-Lage-Modell“, das die Bodenwerte nur pauscha­
liert. Baden-Württemberg hat eine reine Bodenwertsteuer 
beschlossen. Bayern plant eine reine Besteuerung nach der 
Grundfläche, ohne Berücksichtigung der Boden- und/oder 
Gebäudewerte.

Aus ökonomischer Perspektive spricht einiges für eine Stär­
kung der Bodenwertkomponente bei der Grundsteuer – bis 
hin zur reinen Bodenwertsteuer. Die Bodenwertbesteuerung 
belastet stärker die Bodenrente, die vor allem bei einem un­
elastischen Angebot auf den Immobilienmärkten in den Bal­
lungsräumen entsteht, und reduziert damit die Überwälzung 
der Grundsteuer auf die NutzerInnen. Dies unterstützt auch 
den politischen Interessenausgleich innerhalb der Kommu­
nen, da sich kommunale Infrastrukturleistungen in Immo­
bilienpreisen niederschlagen. Ferner fördert die Bodenwert­
besteuerung wichtige siedlungspolitische Ziele wie die Siche­
rung des Immobilienangebots und eine Begrenzung der 
Zersiedelung, da sie Anreize zur intensiven Nutzung attrak­
tiven und hochpreisigen Baulandes setzt.

Die Bodenwertbesteuerung belastet zumeist Personen mit 
hohen Einkommen und entlastet Personen mit niedrigeren 
Einkommen, da diese regelmäßig in besseren Lagen bezie­
hungsweise schlechteren Lagen wohnen. Dagegen belastet 
die bayerische Flächensteuer alle Lagen mit derselben Steu­
erzahlung, innenstadtnahe Nobelviertel genauso wie Groß­
wohnsiedlungen mit sozialen Brennpunkten in der Periphe­
rie. Allerdings können sich auch bei einer reinen Boden­
wertsteuer verteilungspolitische Probleme ergeben, denn 
auch in guten Lagen wohnen Alteingesessene mit niedri­
geren Einkommen. Bei einer reinen Bodenwertsteuer führt 
dies insbesondere bei einer wenig intensiven Bebauung zu 
überproportionalen Belastungen – etwa für eine Witwe mit 
mäßiger Rente im Einfamilienhaus in Toplage. Aus diesen 
Gründen schrecken viele Länder vor einer reinen Boden­
wertsteuer zurück und wollen die Bodenwertkomponente 
im Bundesmodell entschärfen.

Die Gemeinden haben versprochen, die Grundsteuerreform 
zunächst aufkommensneutral umzusetzen. Längerfristig 
sollte das Aufkommen der Grundsteuer aber erhöht wer­
den, um damit kommunale Leistungen – etwa im sozialen 
Wohnungsbau – zu verbessern und weniger effiziente For­
men der Besteuerung mit nachteiligen Anreizwirkungen zu 
senken, etwa die hohen Steuern und Abgaben auf Arbeits­
einkommen. Eine Verdopplung des Grundsteueraufkom­
mens würde Mehreinnahmen von 15 Milliarden Euro im 
Jahr bedeuten (Tabelle). Im Gegenzug könnte der Gemein­
deanteil am Aufkommen der Gewerbesteuer reduziert wer­
den, der stark mit der Konjunktur schwankt und daher häufig 
prozyklische Wirkungen bei den kommunalen Investitionen 

8	 Haufe online (2021): Die Bundesländer und ihre Modelle (online verfügbar). Das Bundesmodell 

wollen übernehmen: Berlin, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, wahrscheinlich auch Nordrhein-Westfalen. 

Sachsen und das Saarland wollen es leicht modifizieren.

nach sich zieht. Dies würde allerdings größere Reformen 
der Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder 
und Gemeinden bedeuten.

Ertragsteuern: Veräußerungsgewinne erfassen und 
Gestaltungen begrenzen

Bei der Besteuerung von Einkommen werden Veräußerungs­
gewinne von Immobilien im Privatvermögen regelmäßig 
nicht besteuert. Veräußerungsgewinne bei Aktien, Fonds oder 
anderen Wertpapieren unterliegen im Privatbereich dagegen 
der Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag von 26,4 Pro­
zent. Dagegen werden bereits mittlere Arbeitseinkommen 
oder Selbständigeneinkünfte durch den stark progressiven 
Einkommensteuertarif höher belastet. Um dieses Ungleich­
gewicht zu beseitigen, sollten Veräußerungsgewinne und -ver­
luste unabhängig von der Haltedauer steuerlich berücksichtigt 
werden. Sie sollten im Rahmen der Einkommensteuer steu­
erpflichtig sein und bei Immobilien den Einkünften aus Ver­
mietung und Verpachtung zugerechnet werden.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Gewinne aus privaten 
Veräußerungsgeschäften zumindest zum Teil einen Inflations­
ausgleich darstellen. Dies sollte man berücksichtigen, indem 
man entsprechende Freibeträge gewährt oder die Steuersätze 
senkt. Ferner fließen entsprechende Einkünfte üblicherweise 
kumuliert zu, was zu einer höheren progressiven Steuerbelas­
tung führt. Dementsprechend erscheint es zweckmäßig, die 
progressionsmildernde Verteilung von außerordentlichen Ein­
künften über fünf Jahre und gegebenenfalls auch eine ermä­
ßigte Besteuerung zu gewähren (§ 34 Abs. 1, 3 EStG).

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass eigengenutzte Immo­
bilien aufgrund der Lebensumstände möglicherweise veräu­
ßert werden müssen. Beispielsweise wird Wohneigentum häu­
fig aus beruflichen Gründen verkauft und der Erlös in eine 
neue Immobilie in einer anderen Stadt investiert. Aus diesem 
Grund sollte bei eigengenutzten Immobilien eine Möglichkeit 
geschaffen werden, Veräußerungsgewinne auf neu erworbene 
Immobilien zu übertragen und eine Besteuerung damit ana­
log zu § 6b EStG in die Zukunft zu verschieben. Diese Mög­
lichkeit sollte aber sowohl im gewerblichen als auch im pri­
vaten Bereich nicht für vermietete Immobilien gewährt wer­
den, um Begünstigungen gegenüber anderen Branchen zu 
vermeiden, bei denen keine vergleichbaren Vorteile bestehen.

Eine beliebte steuerliche Gestaltung im Bereich von ver­
mieteten Immobilien sind Objektgesellschaften, zumeist in 
Form einer GmbH, die wiederum über Holdinggesellschaf­
ten gehalten werden können.9 Derartige Gestaltungen haben 
mehrere Vorteile für die EigentümerInnen der Immobilien: 
So unterliegen die Mieteinkünfte auf Ebene der Objektge­
sellschaften aufgrund der erweiterten Kürzung des Gewer­
beertrags (§ 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG) nur der Körperschaft­
steuer und dem Solidaritätszuschlag, aber nicht der Gewer­
besteuer. Faktisch werden die Mieteinkünfte dann nur mit 
15,8 Prozent Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag 

9	 Trautvetter (2020), a. a. O., 14.

https://www.haufe.de/immobilien/wirtschaft-politik/grundsteuer-reform-nicht-am-ziel-aber-eckpunkte-stehen_84342_483246.html
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besteuert, solange diese nicht ausgeschüttet werden. Dies 
ist eine massive Privilegierung im Verhältnis zu anderen 
Einkünften, die einschließlich Einkommensteuer, Gewer­
besteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer mit mehr 
als 50 Prozent besteuert werden können. Ein zweiter Vorteil 
ist, dass die Holding die Anteile an der Objektgesellschaft 
steuerlich begünstigt veräußern kann (§ 8b Abs. 2, 3 KStG), 
so dass faktisch nur fünf Prozent des Veräußerungsgewinns 
steuerpflichtig sind. Bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 
400 Prozent wird ein Veräußerungsgewinn in dieser Kon­
stellation auch bei einer Haltedauer von weniger als zehn 
Jahren nur mit einer effektiven Steuerlast von 1,5 Prozent 
belastet, solange die Gewinne wieder reinvestiert werden.

Diese Steuervergünstigungen sollten abgeschafft werden, 
um steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten einzudämmen. 
Die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags für Grund­
stücksunternehmen stammt aus einer Zeit, in der die Belas­
tung durch die Grundsteuer noch höher war als heute, die 
Gewerbesteuer als Betriebsausgabe abzugsfähig war und der 
Körperschaftsteuersatz sich am Spitzensteuersatz orientierte. 
Spätestens seit der Unternehmenssteuerreform 2008/2009 
stellt diese Regelung aber keine Vermeidung einer Dop­
pelbesteuerung mehr dar, sondern ist schlicht eine Steuer­
vergünstigung. Gleiches gilt für die faktische Freistellung 
von 95 Prozent des Veräußerungsgewinns, wenn Anteile 
über eine Holdinggesellschaft gehalten werden. Anders als 
im Falle von Dividendenausschüttungen werden Veräuße­
rungsgewinne regelmäßig nicht durch Steuern auf Ebene 
der Objektgesellschaft vorbelastet.10

10	 Eine Doppelbesteuerung kann sich bei thesaurierten Gewinnrücklagen ergeben, die bereits 

mit Unternehmenssteuern vorbelastet sind. Dies könnte dadurch vermieden werden, dass die 

Holdinggesellschaft Anschaffungskosten auch um thesaurierte Gewinnrücklagen erweitern kann. 

Bereits versteuerte Gewinnrücklagen der Objektgesellschaft würden auf diesem Wege nicht noch 

einmal versteuert werden.

Durch die Besteuerung der Veräußerungsgewinne und die 
Begrenzung von Steuergestaltungen bei Immobilien könn­
ten den Schätzungen für diesen Bericht zufolge Mehreinnah­
men von etwa elf Milliarden Euro im Jahr generiert werden, 
die aufgrund der steigenden Immobilienpreise künftig sogar 
noch höher ausfallen sollten (Tabelle). Von diesen erwarte­
ten Mehreinnahmen entfallen schätzungsweise 1,5 Milli­
arden Euro auf die Streichung der erweiterten Kürzung,11 
3,5 Milliarden Euro auf die Streichung der Steuerbefreiung 
für Veräußerungsgewinne von Kapitalgesellschaften12 und 
sechs Milliarden Euro auf die Steuerpflicht der Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften.13

Erbschaftsteuer: Wohnungsunternehmen nicht 
begünstigen

Bei der Erbschaftsteuer werden Übertragungen von Woh­
nungsunternehmen als begünstigte Übereignung von 
Betriebsvermögen (gemäß § 19a ErbStG) behandelt, wenn die 
EmpfängerInnen die Unternehmen fortführen. Die Finanz­
verwaltung wendet diese Begünstigung bei Unternehmen 
mit mehr als 300 Wohnungen an.14 Obwohl der Bundesfi­
nanzhof die Anwendung der Begünstigung in einem Urteil 
im Jahr 201715 deutlich einschränkte, setzt sie die Finanzver­
waltung dennoch weiter fort. Dies hat zur Folge, dass die 
Erbschaft zu 80 Prozent (Regelverschonung) oder vollstän­
dig (Vollverschonung) steuerfrei bleibt, während bei nicht 
begünstigten Übertragungen Erbschaftsteuern mit einem 
Steuersatz von bis zu 50 Prozent erhoben werden.

Während diese massiven Begünstigungen von Betriebsver­
mögen bereits bei Produktionsunternehmen als zu weitge­
hend und vermutlich auch verfassungswidrig erscheinen, 
gilt dies umso mehr bei großen Wohnungsgesellschaf­
ten mit mehr als 300 Wohnungen in ihrem Bestand. Bei 
anderen Unternehmen gelten Wohnungsbestände nicht als 
Betriebsvermögen, sondern als Verwaltungsvermögen, die 
nicht begünstigt werden. Denn Wohnimmobilien sind in 
aller Regel recht liquide und können mit Krediten belas­
tet werden. Daher ist eine Begünstigung grundsätzlich 
nicht erforderlich. Weder gefährdet die Erbschaftsteuer 
hier Unternehmensnachfolgen und Arbeitsplätze, noch 
führt sie zu Verwerfungen auf den Immobilienmärkten. 
Stattdessen privilegiert die Steuervergünstigung (§  13a 
EStG) große Wohnungsgesellschaften gegenüber priva­
ten VermieterInnen und kleinen Gesellschaften. Dadurch 
verzerrt sie den Wettbewerb bei der Wohnungsvermie­
tung. Durch eine Streichung der Regelung für große 

11	 Schätzungen auf Grundlage von Statistisches Bundesamt (2021): Gewerbesteuerstatistik 2016. 

Fachserie 14 Reihe 10.2 (online verfügbar).

12	 Schätzungen auf Grundlage von Statistisches Bundesamt (2021): Körperschaftsteuerstatistik 

2016. Fachserie 14 Reihe 7.2 (online verfügbar).

13	 Schätzungen auf Grundlage von Statistisches Bundesamt (2021): Lohn- und Einkommensteuer 

2017. Fachserie 14 Reihe 7.1 (online verfügbar), sowie der Körperschaftsteuerstatistik 2016, a.a.O. 

(Fußnote 12).

14	 Vgl. R E 13b. 17 Abs. 3 Satz 2 ErbStR 2019 (online verfügbar). Damit will die Finanzverwaltung 

die Begünstigung auf echte Wohnungsunternehmen begrenzen und die Vermögensverwaltung 

ausschließen.

15	 Urteil vom 24. Oktober 2017, II R 44/15 (online verfügbar).

Tabelle

Fiskalische Wirkungen einer Reform der Immobilienbesteuerung
Längerfristige jährliche Aufkommenswirkungen, geschätzt für das Jahr 
2022

Reformmaßnahme
Finanzielle Wirkung

Mrd. Euro Prozent BIP

Erhöhung Grundsteuer

Insbesondere durch die Stärkung der Bodenwertbesteuerung 15,0  0,40 

Reform Einkommensbesteuerung von Immobilienerträgen

Abschaffung der erweiterten Kürzung des Gewerbeertrags für Grundstücksunterneh-
men, § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG

1,5  0,04 

Abschaffung der Steuerbefreiung für Veräußerungsgewinne von Kapitalgesellschaf-
ten

3,5  0,09 

Besteuerung Veräußerungsgewinne 6,0  0,16 

Abschaffung der Begünstigung für Übertragungen von Wohnungsunternehmen bei 
der Erbschaftsteuer

1,0  0,03 

Aufkommensneutrale Reform der Grunderwerbsteuer

Einschränkung Gestaltungen, insbesondere Share Deals, Begünstigung Wohneigen-
tum oder Senkung Steuersätze

0,0  0,00 

Insgesamt 27,0  0,73 

Quelle: Eigene Berechnungen.

© DIW Berlin 2021

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Publikationen/Downloads-Gewerbesteuern/gewerbesteuer-2141020167004.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Unternehmenssteuern/Publikationen/Downloads-Koerperschaftsteuern/koerperschaftsteuerstatistik-2140720167004.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Publikationen/Downloads-Lohn-und-Einkommenssteuern/lohn-einkommensteuer-2140710177004.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Erbschaft_und_Schenkungsteuer/2019-12-16-ErbStR-2019-anlage.pdf;jsessionid=23C7C8BF4EA349C06CD3906818FABAAB.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201810022/
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Vermietungsgesellschaften ließen sich jährliche Mehrein­
nahmen von schätzungsweise etwa einer Milliarde Euro 
erzielen (Tabelle).16

Grunderwerbsteuer: Reformieren und Ersterwerbe 
begünstigen

Die Grunderwerbsteuersätze sind in den vergangenen 15 Jah­
ren stark gestiegen. Seit 2006 dürfen die Bundesländer den 
Steuersatz selbst festlegen. Vorher lag er bundeseinheitlich 
bei 3,5 Prozent, bis 1996 sogar nur bei zwei Prozent. Die 
meisten Länder haben ihn auf 4,5 bis 6,5 Prozent erhöht. 
Lediglich Bayern und Sachsen sind beim alten Steuersatz 
geblieben. Das Steueraufkommen stieg von sechs auf knapp 
16 Milliarden Euro (oder von 0,26 auf 0,42 Prozent des BIP), 
wozu wohl auch die boomenden Immobilienmärkte beige­
tragen haben.

Die Grunderwerbsteuer belastet die Immobilientransaktio­
nen allerdings ungleich. Während sie bei kleineren Trans­
aktionen (etwa bei Eigenheimen) üblicherweise ohne grö­
ßere Erhebungsprobleme entrichtet wird, gibt es bei großen 
AnlegerInnen Gestaltungsmodelle, womit diese auf dem 
Immobilienmarkt faktisch einen Wettbewerbsvorteil haben.

Eine beliebte Gestaltungsmöglichkeit ist der „Share Deal“, 
bei dem anstelle der Immobilie die Anteile einer Kapital­
gesellschaft erworben werden, in der die Immobilie „ver­
packt“ ist. Eine entsprechende Gestaltung ist nach aktuellem 
Rechtsstand steuerfrei, solange nicht mindestens 90 Prozent 
der Anteile der Gesellschaft (also praktisch 90 Prozent der 
Immobilie) veräußert werden. Damit bleiben Share Deals 
unter einer Erwerbsschwelle von 90 Prozent trotz der Ein­
schränkungen durch das Gesetz zur Änderung des Grund­
erwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 weiterhin möglich. 
Möglich bleiben auch sogenannte „Unit Deals“, bei denen 
anstelle der Immobilie selbst die Nutzungsrechte bezie­
hungsweise Erträge der Immobilie veräußert werden.17

Sinnvoll wäre eine umfassende Reform der Grunderwerb­
steuer, die solche Gestaltungen generell ausschließt. Dafür 
sollte zum einen die Erwerbsschwelle an Objektgesellschaf­
ten so stark reduziert werden (zum Beispiel auf 25 Prozent), 
dass alle strukturierten Gestaltungen erfasst werden. Im 
Gegenzug sollte aber auch nur der Anteil besteuert wer­
den, der veräußert wird.18 Ferner sollten Vertragsgestaltun­
gen erfasst werden, die nicht die Immobilie selbst, sondern 
nur die Rechte an den Erträgen aus der Immobilie veräu­
ßern. Im Gegenzug sollte die Reform Regelungen enthal­
ten, die eine Übermaßbesteuerung besser verhindern als 
derzeit (etwa keine Besteuerung bei Umstrukturierungen 

16	 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2019): 27. Subventionsbericht des Bundes: 2017-2020, 

19 (online verfügbar).

17	 Vgl. Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag (2019): Unit Deals im Grunderwerbesteu-

errecht. Ausarbeitung WD 4 – 3000 – 117/19 (online verfügbar).

18	 Trautvetter (2020), a. a. O., 13.

im Konzern). Damit könnte die Grunderwerbsteuer auch 
weiterhin ihre bisherige Funktion erfüllen, Veräußerungs­
gewinne abzuschöpfen, die bisher im Bereich der Ertrag­
steuern nicht oder nur unzureichend erfasst werden, und 
als Ersatz für die Nichterhebung der Mehrwertsteuer bei 
Immobilientransaktionen fungieren.

Ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer für den Erster­
werb von selbstgenutztem Wohneigentum kann sinnvoll 
sein, um die hohen Nebenkosten beim Erwerb von Eigen­
heimen und Eigentumswohnungen zu reduzieren. Aller­
dings ist dabei zu bedenken, dass vor allem in Ballungsräu­
men mit hohen Immobilienpreisen die Grunderwerbsteuer 
zu einem erheblichen Teil von den VerkäuferInnen getra­
gen wird.19 Eine Steuersenkung würde dann tendenziell zu 
höheren Immobilienpreisen führen und den VerkäuferIn­
nen zugutekommen.

Insgesamt sollte die Reform der Grunderwerbsteuer aus 
fiskalischen und verteilungspolitischen Gründen aufkom­
mensneutral ausgestaltet werden. Mehreinnahmen aus der 
Einschränkung von Gestaltungsmöglichkeiten sollten ver­
wendet werden, um Steuerpflichtige mit geringen Vermö­
gen zu fördern, etwa über Freibeträge für Ersterwerbe von 
Wohneigentum, sowie um Doppelbelastungen zu vermei­
den, etwa bei Umstrukturierungen.

Fazit: Spürbares Aufkommen mit positiven 
Verteilungswirkungen

Die hier skizzierten Reformen könnten längerfristig ein Mehr­
aufkommen in einer Größenordnung von insgesamt 27 Mil­
liarden Euro im Jahr erzielen, das sind 0,7 Prozent des Brut­
toinlandsprodukts (Tabelle).20 Dieses Aufkommen könnte 
zur Entlastung der stark belasteten Erwerbseinkommen der 
Mittelschichten oder auch für eine effektivere Förderung der 
Vermögensbildung in diesen Gruppen verwendet werden.

Anreizwirkungen und Ausweichreaktionen werden bei den 
Berechnungen vernachlässigt. Allerdings ist anzunehmen, 
dass durch eine Abschaffung steuerlicher Privilegien keine 
großen wirtschaftlichen Nachteile entstehen, sondern im 
Gegenteil die Effizienz des Steuersystems verbessert würde. 
Ferner würde die Ungleichheit bei der Verteilung von Ver­
mögen und Einkommen reduziert, da Immobilien praktisch 
ausschließlich von den oberen 50 Prozent der Vermögens­
verteilung und insbesondere von den Haushalten mit hohen 
und höchsten Vermögen gehalten werden. Vor allem letz­
tere dürften häufig von den Steuerprivilegien für Immobi­
lien profitieren. Es ist nicht sachgerecht, diese Gruppe steu­
erlich gegenüber dem Rest der Bevölkerung zu privilegieren.

19	 Clemens Fuest, Carla Krolage und Florian Neumeier (2019): Who Bears the Burden of Real 

Estate Transfer Taxes? Evidence from the German Housing Market. ifo Working Paper No. 308 (on-

line verfügbar).

20	 Geschätzt wurden die Aufkommenswirkungen bei einer längerfristigen vollständigen Einfüh-

rung der Reformen für die wirtschaftlichen Verhältnisse im Jahr 2022 (nach Überwindung der Co-

rona-Krise).

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2020-03-01-Subventionsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=16
https://www.bundestag.de/resource/blob/662208/acebbd9e4947918825b19cf7c91ae67d/WD-4-117-19-pdf-data.pdf
https://www.ifo.de/publikationen/2019/working-paper/who-bears-burden-real-estate-transfer-taxes-evidence-german
https://www.ifo.de/publikationen/2019/working-paper/who-bears-burden-real-estate-transfer-taxes-evidence-german
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